
Anlage zur Benutzungsordnung 
 
 

Entgeltordnung 
 
 

Gemäß § 3 der Benutzungsordnung werden folgende Entgelte festgelegt: 
 
 

1. Benutzungsentgelte: 
- Erwachsene 

 Jahresentgelt        15,00 Euro 

 Halbjahresentgelt         9,00 Euro 

 Monatsentgelt          3,00 Euro 
                       
 

- Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre       0,00 Euro 
 
- Schülerinnen und Schüler sowie Studenten ab 16 Jahre bis 20 Jahre  
  gegen Vorlage eines gültigen Schüler- bzw. Studentenausweises   0,00 Euro 
 
- Schülerinnen und Schüler, Studenten ab 21 Jahre, Teilnehmer am 
  Bundesfreiwilligendienst (BufDi) oder freiwilligem sozialen Jahr   
  gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises oder  
  entsprechenden Nachweises        7,50 Euro 
 
- Inhaber des Wittekindpasses 
  10 % des in der Entgeltordnung festgesetzten Entgeltes 
 
 
- Ehepaare, eheähnliche Lebensgemeinschaften sowie eingetragene 
  Lebensgemeinschaften mit gleicher Wohnadresse   20,00 Euro 
 
- Schulklassen, Kindergärten und vergleichbare Institutionen    0,00 Euro 
 

                 Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten pro                                           
 Kalenderjahr einen Gutschein für 1 Jahr kostenlose 
 Nutzung der Stadtbücherei 
 
 
1.  Benutzung der Computerarbeitsplätze: 

 - 30 Minuten täglich kostenlos 
 -  jede weiteren angefangenen 30 Minuten     1,00 Euro 

 
 

2. Versäumnisentgelte je Medieneinheit: 
 
- nach der ersten Woche         1,50 Euro 
- nach der zweiten Woche        2,00 Euro 
- nach der dritten Woche         2,50 Euro  

 
zzgl. Portokosten pro Brief                 
   
Bearbeitungsgebühr pauschal nach der 3. Mahnung         20,00 Euro 

 



3. Ausstellen eines Ersatzausweises:       5,00 Euro 
 
4. Vorbestellen einer Medieneinheit:       0,50 Euro 
 
5. Bestellen von Medien im auswärtigen Leihverkehr: 
- pro Leihschein          2,00 Euro 
 
6. Ausdruck von Internetseiten: 

- pro Seite           0,10 Euro 
 
7. Entgelte Bestsellerservice:        1,00 Euro 
 

 
Die Entgelte von Vorbestellungen und Fernleihe sind vorab zu bezahlen. 

 

 


